
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : Artikel III-90, para. 2 (ex-Artikel 119)
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(2) Der Rat gewährt den gegenseitigen Beistand; er erlässt die Europäischen
Rahmengesetze oder die Europäischen Beschlüsse, welche legen die Bedingungen und
Einzelheiten hierfür festlegen. Der gegenseitige Beistand kann insbesondere erfolgen

a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen internationalen Organisationen, an die sich
die Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, wenden können;

b) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verlagerungen von Handelsströmen zu ver-
meiden, falls der in Schwierigkeiten befindliche Mitgliedstaat, für den eine Ausnahme-
regelung gilt, mengenmäßige Beschränkungen gegenüber dritten Ländern beibehält oder
wieder einführt;

c) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Höhe seitens anderer Mitgliedstaaten;
hierzu ist ihr Einverständnis erforderlich.

Explanation (if any) :

Der Erlaß eines Rahmengesetzes ohne jegliche Beteiligung des Europäischen Parlaments steht
im Widerspruch zu Artikel I-33 Absatz 2.


